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VORTRAG anlässlich des Vertriebsrechtsseminares 

der Wirtschaftskammer Österreich, 13.6.2024 
 

 
 

• § 16 HVertrG 
 

(1) Der Handelsvertreter kann vom Unternehmer zur Nachprüfung des Betrages 

der ihm zustehenden Provision einen Buchauszug sowie alle Auskünfte verlan-

gen. 
 

(2) Wenn der Handelsvertreter glaubhaft macht, dass der Buchauszug unrichtig 

oder unvollständig ist oder dass ihm die Mitteilung eines Buchauszugs verwei-

gert wurde, kann er, auch vor dem Prozess, bei dem Bezirksgericht, in dessen 

Sprengel sich die Handelsbücher befinden, deren Vorlage beantragen; zugleich 

kann er auch beantragen, dem Unternehmer ergänzende Auskünfte aufzutragen, 

die eine vollständige Berechnung des dem Handelsvertreter zustehenden An-

spruchs ermöglichen. 
 

(6) Während eines Verfahrens nach den Abs. 1 bis 5 läuft zwar die Verjährung 

der Ansprüche des Handelsvertreters fort, sie endet aber keinesfalls vor Ablauf 

dreier Monate nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens und Erfüllung 

des Anspruchs auf Buchauszug, Büchereinsicht und ergänzende Auskünfte. 

 

 

• Inhalt des Buchauszuges: 
 

  1) Name und Anschrift des Kunden 

  2) Kundennummer 

  3) Datum der Auftragserteilung 

  4) Umfang des erteilten Auftrages, Warenspezifikation, Warenmengen 

  5) Datum der Auftragsbestätigung 

  6) Datum der Lieferung 

  7) Umfang der Lieferung, Teillieferung, vollständige Lieferung 

  8) Datum der Rechnung  

  9) Rechnungsbeträge 

10) Datum der Zahlung  

11) Höhe der bezahlten Beträge, Angabe der Skonti und gewährter Rabatte 

12) Angabe der Annullierungen und Retouren mit Angabe der jeweiligen  

      Gründe hierfür 

13) Gutschriften sowie Angabe der Gründe hierfür 

14) Datum der vollständigen Abwicklung  

15) Auslieferungs-/Fehlbestand 

16) Grund für den Fehlbestand 

17) Wert des Fehlbestandes 

18) Provisionssatz  

19) Höhe der ausbezahlten Provisionen 
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• § 9 HVertrG 
 

(1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermit-

telten Geschäfts zwischen dem Unternehmer und dem Dritten, wenn und soweit 
 

1.  der Unternehmer das Geschäft ausgeführt hat oder 
 

2. der Unternehmer nach dem Vertrag mit dem Dritten das Geschäft hätte aus-

führen sollen oder 
 

3. der Dritte das Geschäft durch Erbringen seiner Leistung ausgeführt hat. 
 

(2) Der Anspruch auf Provision entsteht spätestens, wenn der Dritte seinen Teil 

des Geschäfts ausgeführt hat oder ausgeführt haben müsste, hätte der Unter-

nehmer seinen Teil des Geschäfts ausgeführt. 

  

(3) Der Anspruch auf Provision entfällt, wenn und soweit feststeht, dass der 

Vertrag zwischen dem Dritten und dem Unternehmer nicht ausgeführt wird, 

und dies nicht auf Umständen beruht, die vom Unternehmer zu vertreten sind. 

Bei Zahlungsverzug des Dritten hat aber der Unternehmer nachzuweisen, alle 

zumutbaren Schritte unternommen zu haben, um den Dritten zur Leistung zu 

veranlassen. 

 

 

• § 11 HVertrG 

 

(1) Für Geschäfte, die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zustande ge-

kommen sind, gebührt dem Handelsvertreter eine Provision, wenn und soweit 

 

1. das Geschäft überwiegend auf seine Tätigkeit während des Vertragsverhält-

nisses zurückzuführen ist und der Abschluss innerhalb einer angemessenen 

Frist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zustande gekommen ist oder 

 

2. die verbindliche Erklärung des Dritten, das Geschäft schließen zu wollen, 

noch vor Beendigung des Vertragsverhältnisses dem Handelsvertreter oder dem 

Unternehmer zugegangen ist. 

 

(2) Ein nachfolgender Handelsvertreter hat keinen Anspruch auf Provision, 

wenn diese dem Vorgänger zusteht, es wäre denn, dass die Umstände eine Tei-

lung der Provision zwischen ihm und seinem Vorgänger rechtfertigen. 

 

 

• 18 HVertrG 

 

(1) Alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmer 

und dem Handelsvertreter verjähren in drei Jahren. 
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(2) Die Verjährung beginnt für Ansprüche, die in die Abrechnung einbezogen 

werden, mit dem Ende des Jahres, in dem die Abrechnung stattgefunden hat, für 

Ansprüche dagegen, die in die Abrechnung nicht einbezogen wurden, mit dem 

Ende des Jahres, in dem das Vertragsverhältnis gelöst worden ist. Für Ansprü-

che, hinsichtlich deren erst nach Lösung des Vertragsverhältnisses Abrechnung 

zu legen war, beginnt die Verjährung mit dem Ende des Jahres, in dem die Ab-

rechnung hätte stattfinden sollen. 
 

(3) Ist der Anspruch bei dem Unternehmer angemeldet worden, so ist die Ver-

jährung bis zum Einlangen der schriftlichen Antwort des Unternehmers ge-

hemmt. 

 

 

• § 99 IO 
 

Der Schuldner ist verpflichtet, dem Insolvenzverwalter alle zur Geschäftsfüh-

rung erforderlichen Aufklärungen zu erteilen. 

 

 

• § 101 IO 
 

(1) Das Insolvenzgericht kann den Schuldner zwangsweise vorführen lassen, 

wenn er Ladungen nicht Folge leistet. Desgleichen kann es den Schuldner in 

Haft nehmen, wenn er die im § 99 bezeichnete Pflicht beharrlich und ohne hin-

reichenden Grund nicht erfüllt, wenn er dem Auftrag zur Vorlage des Vermö-

gensverzeichnisses oder zur Unterfertigung desselben vor dem Insolvenzgericht 

nicht nachkommt, oder wenn dies zur Sicherung der Masse oder zur Hintanhal-

tung von Umtrieben notwendig ist, durch welche die Gläubiger geschädigt wer-

den können. 

 

(2) Die Haft ist nach den Bestimmungen der §§ 360 bis 366 EO zu vollziehen. 

Die Gesamtdauer der nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens verhängten 

Haft darf sechs Monate nicht übersteigen. Die Vollzugs- und Verpflegungskos-

ten gehören zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. 

 

(3) Vor der Beschlussfassung über die Haft oder deren Aufhebung ist, soweit 

dies tunlich ist, der Gläubigerausschuss zu vernehmen. 

 

 

• § 261 IO 

 

Das Insolvenzgericht hat der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten, wenn 

 

1. der Schuldner, die organschaftlichen Vertreter einer juristischen Person oder die 

Gesellschafter nach § 72d die Vorlage des Vermögensverzeichnisses (§§ 71, 71b, 72b, 

72d und 100) oder dessen Unterfertigung vor dem Insolvenzgericht verweigern oder 

 

2. der Schuldner flüchtig ist oder 
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3. sonst der Verdacht einer vom Schuldner begangenen strafbaren Handlung vorliegt. 

 

 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Salzburg, 13.6.2024  

Dr. Erich Schwarz 

 


